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Rathaus - Öffnungszeiten
Montag: �����������������������������������������������9.00 – 12.30 Uhr
Dienstag: ���������������������������������������������9.00 – 12.30 Uhr
Mittwoch: ���������������������������������������������������geschlossen!
Donnerstag: ����9.00 – 12.30 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag: ������������������������������������������������9.00 – 12.30 Uhr

Marktgemeinderatssitzung
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden am 
Donnerstag, den 15. Januar 2026 & den 12. Februar 
2026 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
Wachenroth statt.

Tagesordnungspunkte, vor allem Bauanträge, können 
in den jeweiligen Sitzungen nur berücksichtigt werden, 
wenn sie mindestens 14 Kalendertage vor dem 
Sitzungstag beim Markt Wachenroth eingegangen sind.
gez. Reiner Braun
1. Bürgermeister

Impressum

Mitteilungsblatt 
des Marktes Wachenroth 
Das Mitteilungsblatt erscheint vierzehntäglich  
donnerstags in den ungeraden Kalenderwochen und wird 
kostenlos an alle Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.
– 	 Herausgeber, Druck und Verlag:
	 LINUS WITTICH Medien KG, 
	 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
–	 Verantwortlich für den amtlichen Teil:

	 Der Erste Bürgermeister des Marktes Wachenroth, Reiner Braun,  
Hauptstr. 23, 96193 Wachenroth

	 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
	 gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk 

in LINUS WITTICH Medien KG. 
	 Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als Diensteanbieter 

nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrig-
keit hinweisen.

–	 Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. 
Versandkostenanteil.

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne Ver-
schulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störungen des 
Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheberrechtlich ge-
schützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugs-
weise, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.
Gemäß Art. 8, Abs. 3 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) wird darauf 
hingewiesen, dass Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Katharina Wittich, 
Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.

Bekanntmachungen

über Änderungs- bzw. Aufstellungsbeschluss

Siehe hierzu Seite 2 und 3!

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am Mittwoch, den 21.01.2026, um 10:00 Uhr.

Erscheinungstag: Freitag, 30.01.2026

Die Redaktion behält sich Kürzungen bzw. sinngemäße Textänderungen vor.
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Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
zum Bebauungsplan „Windpark WK 46 Schellenberg“
Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung 
vom 22.06.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans „Wind-
park WK 46 Schellenberg“ beschlossen. Das Gebiet soll als 
„Sondergebiet für Windenergieanlagen“ im Sinne des § 11 Bau-
nutzungsverordnung -BauNVO- ausgewiesen werden.
Der geplante Geltungsbereich nördlich von Buchfeld und west-
lich von Weingartsgreuth umfasst eine Gesamtfläche von ca. 
52,6 ha und ist aus dem nachfolgenden Lageplan (unmaßstäb-
lich) ersichtlich:

Aktuell betroffene Grundstücke der Gemarkung  
Wachenroth:
• Flurstücke Nr. 227, 228, 229, der Lage „Buchfeld“,
• Flurstücke Nr. 238, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

264, 265, 266, der Lage „Buttermilch“,
• Flurstück Nr. 270 der Lage „Berggraben“,
• Flurstücke Nr. 267, 268, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 

279, 280, 281, 282, 283, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384 
der Lage „Im Kessel“,

• Flurstücke Nr. 386, 387, 388, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 
397, 398, 400, 401, 402, 404, 413, 414 der Lage „Hutweite“

• Flurstücke Nr. 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 436, 437, 438 der Lage „Schellenberg“

Aktuell betroffene Grundstücke der Gemarkung 
Weingartsgreuth:
• Flurstück Nr. 288 der Lage „Buchleiten“
• Flurstücke Nr. 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 316 

der Lage „Kühhölzchen“
• Flurstücke Nr. 317, 318, 319, 320 326 der Lage „Theilersee“

Hinweise:
Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass die heutige Auf-
listung der betroffenen Grundstücke nicht endgültig ist und sich 
im Rahmen der kommenden Planungen, Auslegungen und 
Beteiligungsverfahren usw. sowie aus technischen Gründen 
noch ändern kann bzw. wohl noch ändern wird.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund 
der Größen der Energieanlagen sowie deren erforderlichen 
Abstände untereinander und der Kleinteiligkeit der Grundstücke 
in diesem Bereich wohl nur auf einem Bruchteil dieser Grund-
stücke überhaupt ein oder mehrere Baurecht(e) bzw. ein Stand-
ort oder mehrere Standorte für Windenergieanlagen geschaffen 
werden können.
Wachenroth, den 15.01.2026
Markt Wachenroth

Reiner Braun, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
über den Änderungsbeschluss des Flächennutzungsplanes 
mit Landschaftsplan des Marktes Wachenroth für den 
Bereich des geplanten Bebauungsplanes „Windpark WK 46 
Schellenberg“
Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung vom 
22.06.2023 die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Landschaftsplan des Marktes Wachenroth für den Bereich 
des geplanten Bebauungsplanes „Windpark WK 46 Schellen-
berg“ im Parallelverfahren beschlossen. Das Gebiet soll als 
„Sondergebiet für Windenergieanlagen“ im Sinne des § 11 
Baunutzungsverordnung -BauNVO- ausgewiesen werden. Der 
geplante Geltungsbereich nördlich von Buchfeld und westlich 
von Weingartsgreuth umfasst eine Gesamtfläche von ca. 52,6 
ha und ist aus dem nachfolgenden Lageplan (unmaßstäblich) 
ersichtlich:

Aktuell betroffene Grundstücke der Gemarkung 
Wachenroth:
• Flurstücke Nr. 227, 228, 229, der Lage „Buchfeld“,
• Flurstücke Nr. 238, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

264, 265, 266, der Lage „Buttermilch“,
• Flurstück Nr. 270 der Lage „Berggraben“,
• Flurstücke Nr. 267, 268, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 

279, 280, 281, 282, 283, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384 
der Lage „Im Kessel“,

• Flurstücke Nr. 386, 387, 388, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 
397, 398, 400, 401, 402, 404, 413, 414 der Lage „Hutweite“

• Flurstücke Nr. 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 436, 437, 438 der Lage „Schellenberg“

Aktuell betroffene Grundstücke der Gemarkung 
Weingartsgreuth:
• Flurstück Nr. 288 der Lage „Buchleiten“
• Flurstücke Nr. 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 316 

der Lage „Kühhölzchen“
• Flurstücke Nr. 317, 318, 319, 320 326 der Lage „Theilersee“

Hinweise:
Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass die heutige Auf-
listung der betroffenen Grundstücke nicht endgültig ist und sich 
im Rahmen der kommenden Planungen, Auslegungen und 
Beteiligungsverfahren usw. sowie aus technischen Gründen 
noch ändern kann bzw. wohl noch ändern wird. Weiter wird 
darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund der Größen 
der Energieanlagen sowie deren erforderlichen Abstände unter-
einander und der Kleinteiligkeit der Grundstücke in diesem 
Bereich wohl nur auf einem Bruchteil dieser Grundstücke über-
haupt ein oder mehrere Baurecht(e) bzw. ein Standort oder 
mehrere Standorte für Windenergieanlagen geschaffen werden 
können.
Wachenroth, den 15.01.2026
Markt Wachenroth

Reiner Braun, Erster Bürgermeister
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Bekanntmachung
über den Änderungsbeschluss des Flächennutzungsplanes 
mit Landschaftsplan des Marktes Wachenroth für den 
Bereich des geplanten Bebauungsplanes „Windpark WK 
101 Höllberg“
Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung vom 
11.12.2025 die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Landschaftsplan des Marktes Wachenroth für den Bereich des 
geplanten Bebauungsplanes „Windpark WK 101 Höllberg“ im 
Parallelverfahren beschlossen. Das Gebiet soll als „Sonder-
gebiet für Windenergieanlagen“ im Sinne des § 11 Bau-
nutzungsverordnung -BauNVO- ausgewiesen werden.
Der geplante Geltungsbereich westlich von Albach und nördlich 
von Reumannswind, Flurbereiche „Höllberg“, „Hinterer Güter-
wald“, „Festenbergwald“ und weitere, entspricht dabei dem mit 
der 23. Änderung des Regionalplans 7 Region Nürnberg aus-
gewiesenen Windvorbehaltsgebiet „WK 101“. Er umfasst eine 
Gesamtfläche von ca. 90,1 ha und ist aus dem nachfolgenden 
Lageplan (unmaßstäblich) ersichtlich:

Aktuell betroffene Grundstücke, alle Gemarkung  
Wachenroth:
Flurstücke Nr. 780, 809, 810, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 
1198, 1199, 1200, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1330, 1331, 1332, 1335, 1336, 1337,1338, 1339,1339/1, 1340, 
1341, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1382/1, 1382/2, 1383, 
1384, 1385, 1386, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1404, 
1968/1, 2197/17, 2197/18, 2197/19, 2197/20, 2197/21 und	  
2197/22.
Hinweise:
Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass die heutige Auf-
listung der betroffenen Grundstücke nicht endgültig ist und sich 
im Rahmen der kommenden Planungen, Auslegungen und 
Beteiligungsverfahren usw. sowie aus technischen Gründen 
noch ändern kann bzw. wohl noch ändern wird.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund 
der Größen der Energieanlagen sowie deren erforderlichen 
Abstände untereinander und der Kleinteiligkeit der Grundstücke 
in diesem Bereich wohl nur auf einem Bruchteil dieser Grund-
stücke überhaupt ein oder mehrere Baurecht(e) bzw. ein Stand-
ort oder mehrere Standorte für Windenergieanlagen geschaffen 
werden können.

Wachenroth, den 15.01.2026
Markt Wachenroth

Reiner Braun, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
zum Bebauungsplan „Windpark WK 101 Höllberg“

Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung vom 
11.12.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans „Windpark WK 
101 Höllberg“ beschlossen.

Das Gebiet soll als „Sondergebiet für Windenergieanlagen“ 
im Sinne des § 11 Baunutzungsverordnung -BauNVO- aus-
gewiesen werden.

Der geplante Geltungsbereich westlich von Albach und nördlich 
von Reumannswind, Flurbereiche „Höllberg“, „Hinterer Güter-
wald“, „Festenbergwald“ und weitere, entspricht dabei dem mit 
der 23. Änderung des Regionalplans 7 Region Nürnberg aus-
gewiesenen Windvorbehaltsgebiet „WK 101“. Er umfasst eine 
Gesamtfläche von ca. 90,1 ha und ist aus dem nachfolgenden 
Lageplan (unmaßstäblich) ersichtlich:

Aktuell betroffene Grundstücke, alle Gemarkung 
Wachenroth:
Flurstücke Nr. 780, 809, 810, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 
1198, 1199, 1200, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1330, 1331, 1332, 1335, 1336, 1337,1338, 1339,1339/1, 1340, 
1341, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1382/1, 1382/2, 1383, 
1384, 1385, 1386, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1404, 
1968/1, 2197/17, 2197/18, 2197/19, 2197/20, 2197/21 und	  
2197/22.

Hinweise:
Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass die heutige Auf-
listung der betroffenen Grundstücke nicht endgültig ist und sich 
im Rahmen der kommenden Planungen, Auslegungen und 
Beteiligungsverfahren usw. sowie aus technischen Gründen 
noch ändern kann bzw. wohl noch ändern wird.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund 
der Größen der Energieanlagen sowie deren erforderlichen 
Abstände untereinander und der Kleinteiligkeit der Grundstücke 
in diesem Bereich wohl nur auf einem Bruchteil dieser Grund-
stücke überhaupt ein oder mehrere Baurecht(e) bzw. ein Stand-
ort oder mehrere Standorte für Windenergieanlagen geschaffen 
werden können.

Wachenroth, den 15.01.2026
Markt Wachenroth

Reiner Braun, Erster Bürgermeister
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Beitragssatz bleibt stabil
Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bleibt 
stabil: Bereits seit neun Jahren in Folge liegt er bei 18,6 Pro-
zent, in der knappschaftlichen Rentenversicherung beträgt er 
24,7 Prozent.
Hinzuverdienstgrenzen für Renten wegen Erwerbs-
minderung steigen
Die Hinzuverdienstgrenzen für Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit steigen 2026. Für Menschen, die eine Rente 
wegen voller Erwerbsminderung beziehen, liegt die jähr-
liche Hinzuverdienstgrenze ab Januar bei rund 20.700 Euro. 
Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt sie 
mindestens rund 41.500 Euro.
Verbesserte Absicherung bei Erwerbsminderung
Die Höhe einer Erwerbsminderungsrente hängt von den zurück-
gelegten Versicherungszeiten ab. Durch die „Zurechnungszeit“ 
werden Betroffene zusätzlich so gestellt, als hätten sie mit ihrem 
bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum regulären 
Renteneintritt weitergearbeitet und Beiträge eingezahlt. 
Dadurch erhalten sie eine höhere Rente. Der reguläre Renten-
beginn steigt bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. Bei einem 
Rentenbeginn im kommenden Jahr endet die Zurechnungszeit 
daher statt mit 66 Jahren und 2 Monaten mit 66 Jahren und 3 
Monaten. Damit erhöht sich die Zurechnungszeit um einen 
Monat, wodurch die Rente höher ausfällt.
Regulärer Renteneintritt: Altersgrenzen werden weiter 
angehoben
Die reguläre Altersgrenze für die Regelaltersrente wird bis 2031 
schrittweise vom 65. auf das 67. Lebensjahr angehoben. Der 
Jahrgang 1961 erreicht seine reguläre Altersgrenze daher mit 
66 Jahren und sechs Monaten. Für später Geborene erhöht sich 
das Eintrittsalter in 2-Monats-Schritten weiter. Ab dem Geburts-
jahrgang 1964 gilt einheitlich das 67. Lebensjahr als Alters-
grenze. Der individuelle Beginn des Ruhestands lässt sich mit 
dem Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner ganz einfach 
selbst berechnen.
Rente für besonders langjährige Versicherte:
Altersgrenze steigt um weitere zwei Monate
Bei der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Ver-
sicherte (früher Rente ab 63) steigt die Altersgrenze schritt-
weise vom 63. auf das 65. Lebensjahr. Für 1962 Geborene 
liegt sie bei 64 Jahren und acht Monaten. Sie erhöht sich für 
später Geborene um zwei Monate pro Jahrgang. Ab dem 
Geburtsjahrgang 1964 gilt dann einheitlich das 65. Lebensjahr 
als Altersgrenze. Diese Altersrente kann nach mindestens 45 
Versicherungsjahren in der gesetzlichen Rentenversicherung 
bereits vor Erreichen des regulären Rentenalters ohne 
Abschläge in Anspruch genommen werden.
Abschläge für die Altersrente für langjährig Versicherte
ab 63 Jahre steigen
Wer mindestens 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erreicht, kann mit 63 Jahren die Altersrente 
für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen, jedoch nur mit 
Abschlägen. Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent je Monat, den 
die Rente vorzeitig in Anspruch genommen wird. Da sich das 
reguläre Rentenalter bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre erhöht, 
steigt auch der Abschlag bei frühestmöglicher Inanspruchnahme 
dieser Rente. Für Versicherte des Jahrgangs 1963, die 2026 63 
Jahre alt werden, liegt das reguläre Rentenalter bei 66 Jahren 
und zehn Monaten. Bei einem frühestmöglichen Rentenbeginn 
mit 63 Jahren beträgt der Abschlag somit 13,8 Prozent.
Minijob-Grenze steigt auf 603 Euro
Die Minijob-Grenze, also die monatliche Verdienstgrenze im 
Minijob, steigt 2026 von 556 Euro auf 603 Euro. Grund hierfür 
ist die Kopplung an die Entwicklung des Mindestlohns: Dieser 
steigt 2026 von 12,82 Euro auf 13,90 Euro und damit auch 
die Minijob-Grenze. Die kurzfristige Beschäftigung in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb wird 2026 von 3 Monaten bzw. 70 
Arbeitstagen auf 15 Wochen bzw. 90 Arbeitstage erhöht.

Wir möchten Sie recht herzlich zum 
Neujahrsempfang der Gemeinde 

Wachenroth  
am Sonntag, den 25.01.2026 
in die Ebrachtalhalle einladen. 

Beginn ist um 14.00 Uhr.

Der Empfang wird von den Weingartsgreuther Musikanten 
wohltönend umrahmt.
Als Gastrednerin dürfen wir Pastoralreferentin Theresa 
Schwarzmann willkommen heißen.
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Nachmittag in mög-
lichst großer Zahl begrüßen zu dürfen, um Ihnen die besten 
Wünsche für das neue Jahr persönlich und im Namen der 
Gemeinde Wachenroth auszusprechen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Im Namen des Marktgemeinderates
und des 1.Bürgermeisters Reiner Braun

Bekanntmachung Eintragung von 
Übermittlungssperren im Melderegister 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Der Gesetzgeber erlaubt den Meldebehörden in bestimmten 
Fällen die Weitergabe von personenbezogenen Daten an 
Dritte. Bürgerinnen und Bürger haben aber die Möglichkeit, 
gegen diese Datenübermittlung in den unter Ziffern 1 bis 5 
erläuterten Fällen Widerspruch zu erheben.
Folgenden Datenübermittlungen können Sie wider-
sprechen:

1. an Parteien, Wählergruppen und Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene (§ 50 Abs. 1 BMG),

2. an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, der 
nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige (§ 42 Abs. 2 BMG),

3. an Mandatsträger, Presse und Rundfunk aus Anlass von 
Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 BMG),

4. an das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial zum freiwilligen Wehrdienst (§ 36 
Abs. 2 BMG i.V.m. § 58c Abs. 1 Soldatengesetz),

5. an Adressbuchverlage zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben (§ 50 Abs. 3 BMG).

Ein Antrag auf Übermittlungssperre bedarf keiner  
Begründung.
Die Sperre hat so lange im Melderegister Bestand, bis sie 
widerrufen wird.
Die Eintragung ist kostenlos. Die dazugehörigen Formulare 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.wachenroth.de/
rathaus/formulare/
Ihr Einwohnermeldeamt

Änderungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zum 1. Januar 2026
Mit dem Jahreswechsel gibt es auch in der gesetzlichen Renten-
versicherung einige Neuerungen. Welche das sind, erklärt die 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern.
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Steueranteil für Neurentner steigt auf 84 Prozent
2026 steigt der Steuergrundfreibetrag auf 12.348 Euro. Für 
Neurentner steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente ebenfalls: 
Menschen, die 2026 in Rente gehen, müssen diese zu einem 
Anteil von 84 Prozent versteuern. Die übrigen 16 Prozent der 
ersten vollen Bruttojahresrente sind steuerfrei. Mit jedem neuen 
Rentnerjahrgang sinkt der steuerfreie Anteil um 0,5 Prozent-
punkte. Wer 2058 in den Ruhestand geht, muss seine Rente 
zu 100 Prozent versteuern. Bestandsrenten sind hiervon nicht 
betroffen.

Abgabe zur Künstlersozialversicherung sinkt
Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt 2026 von 
bisher 5 Prozent auf 4,9 Prozent. Die Künstlersozialabgabe wird 
als Umlage erhoben. Bemessungsgrundlage sind alle Entgelte, 
die in einem Kalenderjahr an selbstständige Künstlerinnen und 
Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten gezahlt wurden. 
Der Abgabesatz wird jährlich für das jeweils folgende Kalender-
jahr festgelegt.

Projekt „DigiFit im Seniorenalter“:  
Digitale Welt, einfach erklärt

Nächster Beratungstermin:  
Donnerstag, 5. Februar 2026 in Wachenroth!
Wenn das Handy nicht so will, wie es soll, Sie eine VGN-
Verbindung brauchen, eine neue App einrichten wollen oder 
andere Probleme mit dem Internet haben und nicht mehr weiter 
wissen, aber auch, wenn Sie neu in die digitale Welt einsteigen 
wollen – hier können Sie Ihre Fragen stellen und bekommen 
kompetente und freundliche Unterstützung bei Ihren Anliegen in 
Bezug auf die neuen Medien.
Das geschulte ehrenamtliche DigiFit-Ratgeber Team steht Ihnen 
jeden 1. Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr in der Rat-
haus/Außenstelle, Hauptstraße 24 mit Rat und Tat zur Seite, 
um Ihnen z.B. bei den Grundlagen der Smartphone-Nutzung, 
der Auswahl und Einrichtung von Apps oder der Lösung von 
Internet- Verbindungsproblemen zu helfen.
Bringen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit.
Die Beratungen sind kostenlos und finden in einem vertrau-
lichen Rahmen statt.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Herrn Manfred Andreas Derrer
Weingartsgreuth 24
96193 Wachenroth
geb. am 25.01.1954
zum 72. Geburtstag

Herrn Johann Helmut Gittelbauer
Am Saugraben 10
96193 Wachenroth
geb. am 28.01.1957
zum 69. Geburtstag

Sterbefall

Am 05.12.2025 in Burgebrach
Herr König Johannes

75 Jahre
An der Leite 3 – 96193 Wachenroth

Abfallkalender 2026
Falls Sie den neuen Abfallkalender 2026 noch nicht erhalten 
haben, liegt dieser im Rathaus aus und kann zu den bekannten 
Öffnungszeiten abgeholt/mitgenommen werden.

Minijob: Befreiung von Abgaben zur Rentenversicherung 
widerrufbar
Voraussichtlich ab 1. Juli 2026 können Minijobber eine vor-
genommene Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ein-
malig wieder rückgängig machen. Die Aufhebung wirkt nur für 
die Zukunft und muss beim Arbeitgeber beantragt werden. Bei 
mehreren Minijobs ist sie nur einheitlich möglich. Eine erneute 
Befreiung ist danach ausgeschlossen.
Midijob: Untergrenze für Beschäftigungen im Übergangs-
bereich steigt
Seit 1. Oktober 2022 ist die Verdienstgrenze im Minijob, die 
„Geringfügigkeitsgrenze“, dynamisch angelegt und folgt der 
Entwicklung des Mindestlohns. Steigt der gesetzliche Mindest-
lohn, steigt auch die Verdienstgrenze im Minijob, wodurch sich 
der Übergangsbereich im Midijob verändert: Im Jahr 2026 
steigt die Untergrenze für Verdienste aus Beschäftigungen im 
sogenannten Übergangsbereich von 556,01 Euro auf 603,01 
Euro. Die Obergrenze bleibt stabil bei 2.000 Euro im Monat. 
Als Midijobber gilt, wer regelmäßig zwischen 603,01 Euro und 
2.000 Euro verdient. Für Verdienste innerhalb dieses Über-
gangsbereichs zahlen Erwerbstätige einen reduzierten Beitrags-
anteil zur Sozialversicherung. Dieser steigt bis zum Erreichen 
der Obergrenze von 2.000 Euro. Erst dann wird die volle Bei-
tragshöhe fällig. Die Rentenansprüche werden auf Basis des 
vollen Verdienstes berechnet und vermindern sich durch den 
reduzierten Beitragsanteil nicht.
Beitragsbemessungsgrenze und Durchschnittsentgelt 
steigen
Die Beitragsbemessungsgrenze gilt seit 2025 einheitlich für Ost- 
und Westdeutschland. Sie bestimmt den Höchstbetrag, bis zu 
dem Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen bei der Berechnung 
des Rentenversicherungsbeitrags berücksichtigt werden. Für 
darüberhinausgehende Beträge werden keine Beiträge fällig. 
2026 steigt die Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 8.050 
Euro auf 8.450 Euro.
Das jährliche Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung, 
das zur Bestimmung von Entgeltpunkten im jeweiligen Kalender-
jahr dient, wird für 2026 vorläufig 51.944 Euro betragen. 2025 
waren es 50.493 Euro. Das vorläufiges Durchschnittsentgelt 
wird benötigt, da zum Zeitpunkt der Rentenberechnung die 
Lohn- und Gehaltsdaten des laufenden Jahres zur Bestimmung 
des finalen Durchschnittsentgelts noch nicht vorliegen.
Jährliche Bezugsgröße in der Rentenversicherung steigt 
ebenfalls
Die jährliche Bezugsgröße steigt 2026 von 44.940 Euro auf 
47.460 Euro. Umgerechnet auf den Monat, ergeben sich 3.955 
Euro. Anhand der Bezugsgröße werden beispielsweise die 
Beiträge von versicherungspflichtigen Selbstständigen in der 
Rentenversicherung berechnet. Die Bezugsgröße steigt, weil sie 
dynamisch an die Lohnentwicklung gekoppelt ist. Sie orientiert 
sich am durchschnittlichen Einkommen aller Rentenversicherten 
des vorvergangenen Jahres (z.B. für 2026 an den Löhnen von 
2024) und wird jährlich angepasst.
Freiwillige Versicherung: Mindest- und Höchstbeitrag 
steigen
Der monatliche Mindestbeitrag für die freiwillige Versicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt ab 1. Januar 
2026 von 103,42 Euro auf 112,16 Euro, der Höchstbeitrag von 
1.497,30 Euro auf 1.571,70 Euro. Bis spätestens 31. März 
2026 können noch freiwillige Beiträge für das Jahr 2025 gezahlt 
werden. Möglich ist dies mit Beträgen zwischen 112,16 Euro 
und 1.497,30 Euro.
Alle Menschen, die mindestens 16 Jahre alt sind, ihren Wohn-
sitz in Deutschland haben und in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht pflichtversichert sind, können diese freiwilligen 
Beiträge leisten, ebenso Deutsche mit Wohnsitz im Ausland. 
Auch Menschen, die eine vorgezogene Altersrente beziehen, 
können bis zum Erreichen des regulären Rentenalters freiwillige 
Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und 
dadurch ihre Rente weiter erhöhen. Ausgeschlossen von der 
Möglichkeit sind Versicherte, die die reguläre Altersgrenze 
erreicht haben und eine volle Altersrente beziehen.
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FFW Wachenroth

Übungs- und Veranstaltungstermine 2026
Januar

Samstag 17.01.2026 Kinderfeuerwehr Beginn: 14.00 Uhr
Montag 19.01.2026 Übung Zug 2 Beginn: 19.00 Uhr
Mittwoch 21.01.2026 Übung 

Jugendgruppe
Beginn: 18.30 Uhr

Samstag 24.01.2026 Jahreshauptver-
sammlung

Beginn: 19.00 Uhr

Montag 26.01.2026 Maschinisten 
Übung

Beginn: 19.00 Uhr

Mittwoch 28.01.2026 Übung 
Jugendgruppe

Beginn: 18.30 Uhr

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Freiwillige Feuerwehr Wachenroth lädt recht herzlich zur 
Jahreshauptversammlung ein.

Ort: Feuerwehrgerätehaus
Datum: Samstag, 24. Januar 2026

Beginn: 19°° Uhr
Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft
4. Aktuelles Vereinsgeschehen
5. Bericht des Kommandanten
6. Bericht des Jugendwarts
7. Bericht der Kinderfeuerwehr
8. Grußwort des Bürgermeisters
9. Neuwahlen

Gewählt werden:
1.Vorstand, Kassier, Schriftführer, Vertrauensmann aktiv, 2 
Beisitzer, 2 Kassenprüfer

10. Wünsche und Anträge

Wir laden hiermit alle aktiven und passiven Mitglieder des Ver-
eins herzlich ein.
Markus Bauernfeind, 1. Vors.

FFW Weingartsgreuth

Aktuelles von der Feuerwehr 
Weingartsgreuth

Monatsübungen der Aktiven Wehr

Mittwoch 28. Januar 2026 19:00 Uhr
Mittwoch 25. Februar 2026 19:00 Uhr

Wer Interesse hat, kann sich gern per Mail an 
kommandant@ff-weingartsgreuth.de melden - oder einfach mal 
ganz unverbindlich bei einer unserer Übungen vorbeischauen.
Wir freuen uns immer über neue Gesichter!
Weitere Termine

Probealarm Samstag 04.04.2026 13:15 Uhr
GF-Besprechung Mittwoch 01.04.2026 19:00 Uhr

Besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.ff-weingartsgreuth.de

Abfuhrtermine:
Restmüll-/Biotonne/Restmüllcontainer 1,1 cbm –

Montag, 19.01.2026 Montag, 02.02.2026

Papiertonne / gelber Sack /Papiercontainer

Februar Freitag, 06.02.2026

Bitte beachten Sie, dass alle Abfallgefäße
ab 6:00 Uhr früh bereitstehen müssen!!

Es kann immer wieder mal vorkommen, dass sich die Abfuhr-
zeiten in den einzelnen Straßen ändern. Auch wird darum 
gebeten, die „Gelben Säcke“ nicht an die Papiertonne zu 
hängen oder anzulehnen.

Veranstaltungen 2026
WANN WAS WER WO

21.01.2026 Blutspende
Termin wurde 
verschoben 
(März 2026)

Deutsches 
Rotes
Kreuz

Ebrachtalhalle 
Wachenroth

16.01.-
18.01.2026

Raiffeisen
 Hallenmasters

SV Wachen-
roth

Ebrachtalhalle 
Wachenroth

24.01.2026 Jahreshaupt
versammlung

FF Wachenroth Feuerwehr-
gerätehaus

25.01.2026 Neujahrs-
empfang

Gemeinde Ebrachtalhalle 
Wachenroth

30.01.2026
18.30 Uhr

Jahreshaupt
versammlung

SV 
Wachenroth

Sportheim 
Wachenroth

31.01.2026 Christbaum
verbrennung

FF 
Warmersdorf- 
Buchfeld

31.01.2026 Jahreshaupt- 
versammlung

Anglerverein 
Wachenroth

Sportheim 
Wachenroth

CSU-Ortsverband

Zweiter politischer Stammtisch der CSU 
Wachenroth

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Ortsverband der CSU möchte Sie recht 

herzlich zum zweiten politischen Stammtisch des CSU Orts-
verbandes einladen.
Diskutieren Sie mit unserem Landrat Alexander Tritthart, den 
CSU-Gemeinderäten und den Kandidaten von CSU/Bürger-
block.
Verbringen Sie mit uns einen gemütlichen Abend.
Am Dienstag, den 20.01.2026 ab 17:30 Uhr im Sportlerheim 
des SVW.
Selbstverständlich muss niemand Hungern. Die Küchenmann-
schaft des Sportvereins lässt sich wieder etwas Besonderes 
einfallen
Bitte melden Sie sich für das Essen unter 9820270, direkt beim 
Sportverein oder wachenroth@ov.csu.de an, damit wir planen 
können.
Ihr Ortsvorsitzender der CSU
Holger Vogel

Achtung: Bildrechte kontrollieren!
•	 Nur lizenzierte oder eigene Bilder verwenden  

und den Urheber angeben
•	 Keine Bilder einfach aus dem Internet herunterladen
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Abteilung Wandern

15.02.2026 Crailsheim
21.02.2026 + 22.02.2026 Hallerndorf

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 30.01.2026 um 18.30 Uhr im Sportheim
Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Vorstandes
4. Berichte der Abteilungsleiter
5. Bericht des Kassiers
6. Entlastung des Vorstandes und der übrigen Ausschussmit-

glieder
7. Wünsche und Anträge

Auf euer zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft.
SV Wachenroth
Heiko Dittmann

Fachoberschule „Fränkische Schweiz“  
in Eggolsheim
Am Samstag, den 31.01.2026 öffnet die staatlich anerkannte 
private Fachoberschule „Fränkische Schweiz“ in Eggolsheim 
von 10 - 14 Uhr ihre Türen.
In dieser Zeit haben interessierte Jugendliche und ihre Eltern 
Gelegenheit, an Aktionen und Experimenten der verschiedenen 
Ausbildungsrichtungen teilzunehmen und sich von Schülern, 
Eltern und Lehrkräften Fragen zur Schullaufbahn und dem 
Unterricht an der FOS beantworten zu lassen.
Im Schuljahr 2026/27 können Schülerinnen und Schüler in 
Eggolsheim aus folgenden vier Ausbildungsrichtungen wählen:
•	 Gestaltung
•	 Sozialwesen
•	 Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie
•	 Gesundheit
Die SMV sorgt für das leibliche Wohl und Eltern, Lehrer und 
Schüler stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.
Der offizielle Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2026/27 ist 
vom 23.02.2026 bis zum 06.03.2026.
Nähere Informationen zur FOS „Fränkische Schweiz“ und über 
die Ausbildungsrichtungen erhalten Sie unter www.arche-twi.
com/fachabitur/

Berufe zum Anfassen:

DEB lädt zum Schnupperunterricht in Bamberg ein
Wer wissen möchte, wie eine schulische Ausbildung 
im Gesundheits- und Sozialwesen abläuft, hat bald die 
Chance, selbst live dabei zu sein:
Am Donnerstag, 05. Februar 2026, öffnet das Deutsche 
Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) in Bamberg von 13:30 bis 
15:00 Uhr seine Türen zum Schnupperunterricht.
Interessierte Schüler:innen sind eingeladen, echte Unter-
richtsatmosphäre zu erleben und sich einen Eindruck davon 
zu verschaffen, wie vielseitig und praxisnah eine Ausbildung 
im Gesundheits- und Sozialbereich ist.Am Standort Bamberg 
bietet das DEB die Ausbildungen Ergotherapeut (m/w/d), 
Physiotherapeut (m/w/d) sowie Pharmazeutisch-technischer 
Assistent (m/w/d) an.
Nach einer kompakten Einführung in die Berufsbilder und Aus-
bildungsinhalte führen Lehrkräfte durch die Fachräume.

Frauenunion

Einladung zum Faschings-Nachmittag
Am Samstag, den 14. Februar 2026 findet ab 14 Uhr 
der Faschings-Nachmittag in der Ebrachtalhalle in 
Wachenroth statt.
Hierzu sind Jung und Alt zum tanzen und feiern eingeladen.
Es gibt Kaffee, Kuchen und Snacks. WIRsindWIR sorgen für 
gute Unterhaltung und die Garde- & Showtanz ‍ Gruppen der 
Narrlangia Rot-Weiss Erlangen heizen zusätzlich ein. Damit 
wir die Ebrachtalhalle wieder ordentlich hinterlassen, haben 
wir „Die Putzfraa“ Ines Procter eingeladen.
Der Vorverkauf ist bereits gestartet und die Karten können 
bei
Der kleine Laden, Wachenroth Mein Markt 24 - Schmaußer, 
Wachenroth oder der Vorsitzenden Verena Schernich 
erworben werden.
Infos auch unter: 
fu_wachenroth@web.de oder 0171-5327238

Schwallclub Wachenroth

Jahreshauptversammlung  
mit Neuwahlen und Beitritt zum Verein
Einladung an alle Mitglieder und Beitrittswillige zur Jahres-
hauptversammlung 2026 des Schwallclub Wachenroth e.V. 
mit Neuwahlen der Vorstandschaft
am Samstag, 07.02.2026
Beginn 18:00 Uhr
Ort: Kegelbahn in der Ebrachtalhalle Wachenroth
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokollverlesung von 2025
3. Bericht der Vorstandschaft
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuaufnahmen/Austritte
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Abstimmung über Ehrenvorstand (Satzungsänderung)
9. Ausblick auf das Jahr 2026
10. Kritik, Wünsche und Anträge

Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme!
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Für alle Interessierten: Wer Mitglied im Schwallclub werden 
möchte,
hat an der Jahreshauptversammlung die Möglichkeit, an 
diesem Tag bei persönlichem Erscheinen dem Verein beizu-
treten.
Sollte die Anwesenheit aus wichtigen Gründen nicht möglich 
sein,
könnt ihr auch mit unserem Vorstand Stefan Kainbacher 
unter der Rufnummer 0160/96953068 Rücksprache halten.
Wir freuen uns auf Euer kommen,
eure Vorstandschaft

SV Wachenroth

Wirtschaftsbetrieb im Vereinsheim

20.01.2026 Rinderbraten mit Spätzle und Rotkohl
27.01.2026 Karpfensalat mit Salzkartoffeln
03.02.2026 Currywurst mit Pommes
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Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen:

Sonntag, 18.01.2026 - 2. So. n. Epiphanias
09:30 Uhr Gottesdienst in Weingartsgreuth
Sonntag, 25.01.2026 - 3. So. n. Epiphanias
09:30 Uhr Familienfreundlicher Gottesdienst mit Tauferinnerung 

in Mühlhausen
Sonntag, 01.02.2026 - Letzter So. n. Epiphanias
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Mühlhausen

Präparanden und Konfirmanden
Freitag, 16.01.2026 
um 17:00 Uhr = Präparandentag in Mühlhausen
Samstag, 17.01.2026 
um 10:00 Uhr = Konfirmandentag in Mühlhausen
Seniorentreff
Donnerstag, 22.01.2026 um 14:00 Uhr
Fasching im Gemeindehaus Mühlhausen
FrauenTreff Mühlhausen/Weingartsgreuth
Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück am 24. Januar 
2026 um 9:00 Uhr im Gemeindehaus Mh., Referentin ist Petra 
Messingschlager mit dem Thema „Taschengeschichten“ - eine 
biografische Entdeckungsreise zum Thema Biografiearbeit. 
Kosten für Frühstückbuffet und Vortrag 12,- Euro.
Anmeldung im Pfarramt.

CVJM Mühlhausen e.V.

Gottesdienst
Jeden Sonntag um 17.00 Uhr, mit Über-

tragung für Eltern mit Kleinkindern im Foyer und parallelem 
Kinderprogramm für Kinder ab 3 Jahren.
Öffnungszeiten Spielscheune und CAFÉ NEUNZEHN
Jeden Sonntag vor und nach dem Gottesdienst von 15.30 - 
16.45 Uhr und 18.00 - 19.30 Uhr.

Schulter im Blick:  
Teilnehmende gesucht

Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau
Hacken, Heben, Tragen, Schneiden, Überkopfarbeiten: Wer in 
der Grünen Branche tätig ist, weiß, wie sehr die Schultern täg-
lich gefordert sind.
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) führt gemeinsam mit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) ein Forschungsprojekt 
zur Vermeidung arbeitsbedingter Erkrankungen bei schulter-
belastenden Tätigkeiten in der Grünen Branche durch. Ziel des 
Projekts ist der Aufbau eines Katasters mit wissenschaftlich 
fundierten Informationen zu schulterbelastenden Tätigkeiten. 
Diese Informationen dienen als Grundlage für die Entwicklung 
geeigneter Präventionsmaßnahmen und werden zur Berufs-
krankheiten-Beurteilung genutzt.
Betriebe und Beschäftigte, die daran teilnehmen möchten, 
senden einfach eine E-Mail an messtechnik@svlfg.de und 
tragen so aktiv zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei.
Das Erklärvideo „Wir messen, um zu schützen“ zeigt, wie 
Schulterbelastungen gemessen und ausgewertet werden. Die 
SVLFG stellt es auf ihrem YouTube-Kanal (@svlfg3082) unter 
dem Suchbegriff „Schulterbelastungen“ bereit. Informationen 
zum Messtechnischen Dienst bietet die Internetseite www.svlfg.
de/messtechnischer-dienst.
SVLFG

Ab 14:15 Uhr dürfen die Gäste dann selbst aktiv werden: In 
einer echten Unterrichtsstunde des gewählten Ausbildungs-
berufs erleben sie Theorie- und Praxiselemente aus erster 
Hand. Im Anschluss bleibt Zeit für Gespräche mit aktuellen Aus-
zubildenden und Lehrkräften, die Fragen rund um den Schul-
alltag, Bewerbungsabläufe und Berufsaussichten beantworten.
Der Schnupperunterricht richtet sich primär an 
Schüler:innen in der Berufsorientierung, aber auch an 
alle, die Interesse an einem der genannten Ausbildungsberufe 
haben. Die Teilnehmerplätze sind limitiert und werden in der 
Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen vergeben. 
Interessierte sollten sich daher schnell einen Platz sichern und 
sich bis zum 2. Februar 2026 per E-Mail an bfs-bamberg@
deb-gruppe.org registrieren.

Kath. Pfarramt St. Gertrud Wachenroth
homepage: http://www.pfarrei-st-gertrud-wachenroth.de/
Pfarradministrator: Padre Gabriel Ramos-Valiente
Eckersbach 46, 09552/1672 oder
Handy 0157/37391828, E-Mail: linasana19@gmail.com
Bürozeiten Pfarrbüro:
Donnerstags, von 09.00 - 12.00 Uhr und
Dienstags, von 17.00 - 19.00 Uhr
E-Mail Pfarrbüro: susanne.dressel@erzbistum-bamberg.de
Telefon: 09548/347

Gottesdienste St. Gertrud Wachenroth

Samstag, 17.01.26
18.00 Uhr VAM / Mühlhausen
Sonntag, 18.01.26
10.30 Uhr Gottesdienst
15.00 Uhr Kind- und Familiengerechter Gottesdienst
Dienstag, 20.01.26
17.00 Uhr Rosenkranz
Samstag, 24.01.26
18.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 27.01.26
17.00 Uhr Rosenkranz
Samstag, 31.01.26
18.00 Uhr VAM / Mühlhausen

Rund-um-den-Kirchturm-Treff
- Im Januar legen wir eine Pause ein -
Wir treffen uns wieder am Dienstag, den 03.02.26 ab 15.00 Uhr 
im Pfarrheim. Natürlich wie immer mit Kaffee und Kuchen und 
Zeit zum Plaudern.
- Herzliche Einladung -

Evang.-Luth. Pfarramt Mühlhausen

KG Schloßkirche Weingartsgreuth
Telefon 09548-206

Telefax 09548-981450
email: pfarramt.muehlhausen@elkb.de

www.muehlhausen-evangelisch.de
Pfarrerin Kathrin Seeliger (Montags frei)

Sekretärin: Margit Zöschg
Telefonzeiten im Pfarramt

Dienstag bis Freitag, 10-12 Uhr (09548/206).
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24.01.2026 + 
25.01.2026

Dr. Stefan Zech
Försdorfer Str. 7
96138 Burgebrach
Praxiszeiten: 10 - 12 Uhr 
sowie 18 - 19 Uhr

Telefonnummer:
09546 / 5185
Bitte nehmen Sie 
immer zuerst tele-
fonischen Kontakt 
mit der Praxis auf.

31.01.2026 + 
01.02.2026

Dr. med. dent.Freya 
Kirsten-Cuno
Schützenstr. 32
96047 Bamberg
Praxiszeiten: 10 - 12 Uhr 
sowie 18 - 19 Uhr

Telefonnummer:
0951 / 24479
Bitte nehmen Sie 
immer zuerst tele-
fonischen Kontakt 
mit der Praxis auf.

- unter Vorbehalt -
Den zahnärtzlichen Notdienst

in Ihrer Nähe finden Sie auch online unter
www.notdienst-zahn.de

Jahresrückblick  
der Umweltstation Lias-Grube
Die Umweltstation Lias-Grube blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten das 
vielfältige Angebot der Station und machten sie erneut zu einem 
lebendigen Ort der regionalen Umweltbildung und Begegnung. 
In etwa 600 Bildungsveranstaltungen wurden über 11000 
Menschen erreicht. Dazu gehören Besuche von Schulklassen, 
Kindergärten, Ferienprogramme, Betriebsausflüge, Fach-
fortbildungen, Planspiele, Übernachtungen und vieles mehr. 
Unterstützt wurde das Angebot von zahlreichen engagierten 
Kooperations- und Projektpartnern. Ein herzlicher Dank geht an 
sie alle. Besonders hervorzuheben sind die vielen kleinen Feier-
lichkeiten im Rahmen von Kindergeburtstagen und die großen 
Feste, wie zum Beispiel das traditionelle Saisoneröffnungsfest 
mit dem Motto „Wo Licht ist, braucht es Schatten“ im April oder 
das Apfelfest im Oktober. Hier kamen die vielen großen und 
kleinen Besucher in den Genuss der reichen Apfelernte und 
haben u. a. frischen Apfelsaft gepresst. Viele Äpfel wurden auch 
in zahlreichen Klimawerkstätten an Schulen und Kindergärten 
von Stadt und Landkreis Forchheim und in Bamberg probiert. 
Die Kinder naschten die besonderen Apfelsorten der Lias-Grube 
und lernten dabei spielerisch, wie Klimaschutz auf dem Teller 
bzw. über die regionale und saisonale Ernährung funktionieren 
kann.
Im Januar wird in der Lias-Grube gleich weiter gefeiert:
Am Samstag, dem 31.01.26 von 14-16 Uhr ist die ganze 
Familie eingeladen am Wintererlebnis mit Kerzen ziehen sowie 
Spiel- und Bastelaktionen teilzunehmen. Ein Lagerfeuer zum 
Aufwärmen gibt es auch.
Das Wintererlebnis für Erwachsene und Kinder ist anmelde- 
und kostenpflichtig. Sie können sich telefonisch unter 09545 
950399, per Mail an info@umweltstation-liasgrube.de oder auf 
der Webseite der Umweltstation www.umweltstation-liasgrube.
de anmelden.
In den kommenden Wochen finden Sie auf der Webseite auch 
Informationen zu den neuen Veranstaltungsterminen und 
Projekten.
Die Umweltstation Lias-Grube freut sich auf einen gemeinsamen 
und schönen Wintertagtag im wunderschönen Freigelände.
Anmeldung und nähere Informationen unter
www.umweltstation-liasgrube.de oder 09545-950399

Bereitschaftspraxis Burgebrach
im Ärztehaus neben der Steigerwaldklinik Burge-
brach, Am Eichelberg 1

Sprechzeiten für Patienten:
Mittwochs: ..................................... von 17:00 - 18:30 Uhr
Freitags: ........................................ von 18:00 - 19:30 Uhr
Samstag:...  von 09:00 - 11:30 Uhr und 16:00 - 18:30 Uhr
Sonntag: .... von 09:00 - 11:30 Uhr und 16:00 - 18:30 Uhr
Feiertage: .. von 09:00 - 11:30 Uhr und 16:00 - 18:30 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig!

Apotheken-Notdienst in Höchstadt, 
Schlüsselfeld und Umgebung

Notdienst (Samstag/Sonntag)

Samstag 17.01.2026 Neue Apotheke 
Bamberger Str.24 
Stegaurach

Tel.Nr.: 
0951/2971795

Sonntag 18.01.2026 Vitalo-Apotheke 
Anton-Bruckner-Str. 
2 / Höchstadt

Tel.Nr.: 
09193/7575

Samstag 24.01.2026 Franken-Apotheke / 
Bamberger Str. 27 / 
Neustadt a.d.Aisch

Tel.Nr.: 
09161/876807

Sonntag 25.01.2026 Aischpark-Apotheke 
/ Kieferndorfer Weg 
58b / Höchstadt

Tel.Nr.: 
09193/5077790

Samstag 31.01.2026 Franken-Apotheke / 
Neusaedter Str. 9 / 
Dachsbach

Tel.Nr.: 
09163/997077

Sonntag 01.02.2026 Linden-Apotheke 
/ Siechenstr. 47 / 
Bamberg

Tel.Nr.: 
0951/62810

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie unter
https://www.blak.de/notdienstsuche alle aktuell
geöffnete Apothekenin Ihrer Nähe finden.

Die Information über die Notdienste der Apotheken ist unverbind-
lich, da sich die Notdienste sehr kurzfristig ändern können. Die 
Gemeinde kann keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben 
übernehmen. Um in Notfällen sicher zu gehen, empfiehlt es sich, 
die angegebene Apotheke telefonisch zu kontaktieren.

Auch übers Internet und per Telefon lassen sich Bereitschafts-
apotheken ermitteln: Nach Anruf der Kurzwahl 22 8 33 von 
jedem Handy (69 Cent/Min) oder der kostenlosen Rufnummer 
0800 00 22 8 33 aus dem deutschen Festnetz.

Zahnärztlicher Notdienst

Erlangen/Herzogenaurach/Höchstadt
oder unter www.notdienst-zahn.de

17.01.2026 + 
18.01.2026

Berthold Bauer
Marktstr. 4
96138 Burgebrach
Praxiszeiten: 10 - 12 Uhr 
sowie 18 - 19 Uhr

Telefonnummer:
09546 / 6776
Bitte nehmen Sie 
immer zuerst tele-
fonischen Kontakt 
mit der Praxis auf.

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt
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Manfred Bachmayer (GRÜNE), Claudia Belzer (SPD), Britta 
Dassler (FDP), Karsten Fischkal (FW) und Alexander Tritthart 
(CSU) sind eingeladen, ihre Positionen hierzu darzulegen und 
sich den Fragen der Organisationen sowie der Bürgerinnen und 
Bürger zu stellen. *)
Die einladenden Organisationen sind die Kreisgruppen 
Erlangen und Höchstadt-Herzogenaurach des Bund Natur-
schutz (BN), der Energiewende ER(H)langen e.V., Fridays for 
Future Erlangen, Parents for Future Herzogenaurach, die Kreis-
gruppe Erlangen-Höchstadt des Landesbund für Vogelschutz 
(LBV) und die Kreisgruppe Erlangen des Verkehrsclub Deutsch-
land e.V. (VCD).
Die Veranstaltung wird moderiert von Nina Bundels und Michael 
Schindler.
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Fragen 
vorab unter info@klimabuendnis-erlangen.de einzureichen.
Einlass am 6.2.2026 ist ab 18:30 Uhr.
*) der Kandidat der Linken, Jan Urbanczyk wurde ebenfalls ein-
geladen, ist aber an diesem Abend verhindert.

Kulturveranstaltung  
in Mühlhausen 30.01.2026

Die Kulturgemeinschaft Mühlhausen lädt am Freitag, den 
30. Januar um 20 Uhr zu einem unterhaltsamen Abend 
mit Volker Keidel ein, einem fränkischen HSV-Fan, der in 
München lebt.
Um dieses Schicksal irgendwie meistern zu können, erzählt 
er nicht nur humorvoll und ironisch über Fußball und Bier, 
sondern auch über seine Selbsterfahrungen mit Yoga, 
Bouldern und Slimfit-Jeans.
Die Gäste dürfen nicht nur mitlachen und mitweinen, sondern 
auch mittrinken. Neben den Geschichten gibt es eine kleine 
Bierprobe mit Häppchen, die im Eintrittspreis (25 € VVK) 
inbegriffen sind.
Karten gibt es in der Tankstelle Giel oder unter
kulturgemeinschaft-muehlhausen@web.de

BayernTour Natur 2026 bietet an  
im Februar und März

Gesund leben und essen nach „Hildegard von Bingen“ 
Vortrag
Der Vortrag gibt einen Einblick in die Hildegard Ernährung 
u.a. den Dinkel, verschiedenen Früchten und wichtigen 
Hildegard Kräutern. Dazu wertvolle Tipps für den Einsatz im 
täglichen Speiseplan.
Samstag, den 07.02.2026 um 14 – 15.30 Uhr, Steppach,
Evang. Gemeindehaus

„Mit Hildegards Kräuterschätzen gestärkt durchs Jahr“ 
-Workshop- Lernen Sie einige Hausmittel aus „Hildegard 
von Bingens“ Apotheke kennen u.a. das Geheimnis der 
Bitterkräuter und die Zubereitung von Heilweinen. Samstag, 
den 14.03.2026 um 14 - 16 Uhr, Pommersfelden,
Evang. Gemeindehaus
Anmeldung:Tel:09548/8024 oder per Email:karin.seubert11@
googlemail.com

Ankündigung der Podiumsdiskussion
mit Kandidierenden für das Amt des Landrats bzw. der 
Landrätin des Landkreises Erlangen-Höchstadt 	  
am 6.2.2026
„Für mich, für uns, für Erlangen-Höchstadt“ ist das Thema 
der Podiumsdiskussion, zu der ein breites Bündnis von 
Organisationen die Landrats-Kandidierenden von CSU, FDP, 
Freien Wählern, Grünen und SPD am Freitag, 6. Februar 2026 
um 19:00 Uhr in die Lohmühlhalle im Lohmühlweg 11 nach 
Röttenbach eingeladen haben. *)
2025 war erneut ein Jahr, in dem weltweit deutlich wurde, 
wie dringend konsequente Maßnahmen zum Schutz unserer 
menschlichen Lebensgrundlagen geworden sind. Sei es im 
Bereich des Klimaschutzes, der Biodiversität, der Energie- 
und Wärmeversorgung sowie nachhaltiger Mobilität. Der 
kommunalen Ebene kommt hierbei eine immer wichtigere Rolle 
zu.

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in den vergangenen 
Jahren erste Schritte zur Umsetzung des Klimaschutzes sowie 
der Energie-, Wärme- und Verkehrswende gemacht. Viele 
weitere Maßnahmen sind aber noch notwendig. Wie stehen die 
Kandidierenden zu den drängenden Fragen? Setzen sie sich 
für ambitionierte lokale Maßnahmen ein? Unterstützen sie den 
wachsenden Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach ent-
schlossenem Handeln? Große Herausforderungen, aber auch 
Chancen warten somit auf den neuen Landrat oder die neue 
Landrätin.

Vergelt‘s Gott
Vielen Dank und ein herzliches „Vergelt‘s Gott“
an alle Verwandten, Nachbarn und Freunde, für die
Glückwünsche und Geschenke, die mir anlässlich meines

90. Geburtstags
mit ihren Besuchen eine große Freude bereitet haben.
Dank auch an Pater Gabriel Ramos, unserem Bürger-
meister Reiner Braun und dem Team der Diakoniestation
Drei-Franken-Eck in Schlüsselfeld.

Weingartsgreuth, im Dezember 2025 

Katharina Dorberth

 Familienanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
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LokaLe InformatIonen.
am Laufenden band.

Über 5 millionen exemplare 
pro Woche an 3 druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 föhren 
(rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

mit uns erreichen  
Sie menschen.

www.wittich.de

Wir GESTALTEN und DRUCKEN
Ihre Wahlwerbung zur Kommunalwahl 2026

09191 72 32 88info@lw-fl yerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de

Ihre Wahlwerbung zur Kommunalwahl 2026
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Bauzaunbanner
ab 36,80 €

1.000 Flyer
DIN A5 - 34,14 €

Einfach online bestellen auf 
www.LW-Wahlhelfer.de

Preise inklusive MwSt. und Versand
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

WWW.FACHMARKT-GATH.DE

• Kirchäcker 1  
• Tel. 09502/692  
• 96158 Herrnsdorf 
   

Elektro Hausgeräte in Großauswahl

Hauseigener Kundendienst

Liefer-und Montageservice

--MMiieellee    --LLiieebbhheerrrr    
--AAEEGG    --SSiieemmeennss    --BBeekkoo    

--SSaammssuunngg    --NNiivvoonnaa......    

bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre

BASKETBALL
TICKETS AB 9€

ASKETBALL
ETS AB 9€

IN BAMBERG

JETZT TICKETS SICHERN!

Druckkosten vergleichen
und bares Geld sparen!

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Fotolia_76135125

Druckkosten vergleichenDruckkosten vergleichenDruckkosten vergleichenDruckkosten vergleichenDruckkosten vergleichen
und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!und bares Geld sparen!

online

Wahnsinn!Wahnsinn!

onlineonlineonlineonline
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druckenJetzt

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


